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§ 71a AMG Arzneimittelvermittler
 AMG - Arzneimittelgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Ein Arzneimittelvermittler, der einen Sitz in Österreich hat, hat dem Bundesamt für Sicherheit im

Gesundheitswesen seinen Namen, den Firmennamen und seine ständige Anschrift zu melden. Jede Änderung

dieser Daten ist vom Arzneimittelvermittler unverzüglich zu melden. Das Bundesamt für Sicherheit im

Gesundheitswesen hat ein Register über die Meldungen von Arzneimittelvermittlern zu führen. Dieses ist auf der

Homepage des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen öffentlich zugänglich zu machen.

2. (2)Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat auf Antrag über die erfolgte Registrierung eine

Bestätigung auszustellen. Die Registrierung ist mit Bescheid zu versagen oder zu löschen, wenn die in diesem

Bundesgesetz oder auf Grund einer nach diesem Bundesgesetz erlassenen Verordnung vorgegebenen

Voraussetzungen nicht erfüllt oder nachträglich weggefallen sind.

3. (3)Der Bundesminister für Gesundheit kann durch Verordnung nähere Bestimmungen hinsichtlich der

Anforderungen an die Tätigkeit der Vermittlung von Arzneimitteln erlassen, insbesondere über

Dokumentationspflichten und Maßnahmen der Qualitätssicherung.
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